Vorgehen für die Suche Praktikumsstellen
für noch nicht anerkannten Flüchtlingen (unbezahltes "Schnupper-Praktikum" bis 6 Wochen): 
Arbeitgeber ansprechen; mit dem Flüchtling zum Vorstellungskontakt gehen. Wenn ein Praktikum von beiden Seiten gewünscht wird:
Name von Flüchtling und Arbeitgeber (+Adresse) an Herrn Aust im Jobcenter Esslingen (er ist tageweise auch in Echterdingen) schicken "Aust Martin" <Martin.Aust@arbeitsagentur.de>.
Der macht die Papiere fertig, die der Flüchtling bei ihm abholen und unterschreiben muss und dann mit zum Arbeitgeber nehmen. Kontakt zum Termine ausmachen: 01570581809236
So ist die Versicherung und Genehmigung gewährleistet. Jetzt gilt es noch, den Flüchtling zum pünktlichen und regelmäßigen Erscheinen zu  motivieren!!
[bookmark: _GoBack]Für eine bezahlte Arbeit nicht anerkannten Flüchtlinge  und für Praktikumsstellen anerkannter Flüchtlinge läuft das über das Ausländeramt (im Leinfelder alten Rathaus), wo es auch ein Genehmigungsformular gibt (da hab ich noch keine Erfahrung.) Das Amt muss prüfen, ob es keinen EU-Bürger für einen Job gibt (Vorrangprüfung). Dauert 2 – 4 Wochen.
Achtung: wenn Flüchtlinge selber Geld verdienen, bekommen sie weniger oder nichts mehr vom Landratsamt! Aber viele wollen arbeiten, um ihre Familien in der Heimat oder im Flüchtlingslager zu unterstützen…
Wir versuchen sie zu überzeugen, dass eine Ausbildung langfristig besser ist. Azubis verdienen  z.B. beim Dachdecker: 1.Jahr 600€, 2.Jahr: 750€, 3.Jahr 900€. Wichtig ist auch, ihnen die Lebenshaltungskosten hier zu verdeutlichen: Miete, Nebenkosten,  Krankenversicherung, Sozialabgaben, Steuern,… denn sie haben keine Ahnung davon.
 
Noch zwei Infos zu Praktika
Für verschiedene Arten von Praktika bestehen für Menschen mit Aufenthaltsgestattung / Duldung / BÜMA unterschiedliche Vorschriften und Bedingungen. Einen Überblick für die Beratung bieten die beiden folgenden Tabellen:
- GGUA (Gemeinnützige Gesellschaft zu Unterstützung Asylsuchender e.V.): "Erfordernis einer Arbeitserlaubnis bzw. einer Zustimmung zur Beschäftigung für ein Praktikum für Personen mit Duldung oder Aufenthaltsgestattung / BüMA"
- Caritasverband Osnabrück: „Rahmenbedingungen von Praktika und ähnlichen betrieblichen Tätigkeiten für Asylsuchende und geduldete Ausländer/innen- eine Arbeitshilfe für Unternehmen, Arbeitsverwaltung und Beratungsstellen"
Förderprogramm zur Integration von Flüchtlingen in Ausbildung
Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft fördert in den Jahren 2016 und 2017 landesweit 37,5 Stellen für sog. "Kümmerer". Deren Aufgabe soll es sein, für eine Ausbildung geeignete junge Flüchtlinge zu identifizieren, sie bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz zu unterstützen und zwischen Unternehmen und Flüchtlingen zu vermitteln. Zielgruppe des Programms sind junge Flüchtlinge, die das Sprachniveau und die sonstigen Voraussetzungen für eine betriebliche Ausbildung im Wesentlichen erfüllen. Insgesamt sollen rund 750 Flüchtlinge von dem Programm profitieren, ca. 500 davon sollen bereits zum Ausbildungsjahr 2016/2017 in eine Einstiegsqualifizierung oder Ausbildung vermittelt werden.
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Unternehmen/Arbeitskraeftebedarf/Beschaeftigung/GefluechteteMenschen/index.htm
